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Merkblatt 

Familienzulagen  
für Nichterwerbstätige  
ab 1. Januar 2009 (Stand 2011)  

 

1 Anspruchsberechtigung 

Nichterwerbstätige Personen haben Anspruch 
auf Familienzulagen, wenn sie in der AHV obli-
gatorisch versichert und beitragspflichtig sind. 

Keine Nichterwerbstätigen im Sinne dieses Ge-
setzes sind: 

• Personen, die nach Erreichen des ordentli-
chen Rentenalters eine Altersrente der AHV 
beziehen 

• Personen, die in ungetrennter Ehe leben und 
deren Ehemann oder Ehefrau selbständiger-
werbend im Sinne der AHV ist oder eine Al-
tersrente der AHV bezieht 

• Personen, deren AHV-Beiträge als bezahlt 
gelten, da der Ehegatte Beitrage von mindes-
tens der doppelten Höhe des Mindestbeitra-
ges bezahlt hat.  

 
2 Finanzierung der Familienzulagen 

Die Familienzulagen werden durch die Nichter-
werbstätigen sowie durch den Kanton Appen-
zell Ausserrhoden finanziert.  
 
Beiträge 

Nichterwerbstätige leisten einen Beitrag von 
20% auf ihren AHV-Beiträgen, welche den Min-
destbeitrag übersteigen. 
 
Beispiel Beitragsberechnung 
 
Beitrag AHV CHF 924.00 
Mindestbeitrag AHV  - CHF 387.00  
  ____________ 

Anrechenbarer Beitrag  CHF 537.00 
davon 20%  CHF 108.40  
 
FAK-Beitrag  CHF 107.40 
 
 

3 Anspruchsvoraussetzungen 

Anspruch auf Familienzulagen haben Nicht-
erwerbstätige, wenn 

• ihr steuerbares Einkommen der direkten Bun-
dessteuer in der letzten rechtskräftigen Veran-
lagung CHF 41’760 (anderthalbfacher Betrag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
der maximalen vollen Altersrente der AHV) 
nicht übersteigt. 

• sie keine Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
beziehen 

• nicht bereits durch eine andere Person für 
diese Kinder Zulagen bezogen werden 

 
4 Anspruchsberechtigte Kinder 

Für folgende Kinder kann eine Familienzulage 
bezogen werden: 

• Leibliche oder adoptierte Kinder 

• Stiefkinder, die überwiegend im Haushalt des 
Stiefelternteils leben oder bis zu ihrer Mündig-
keit gelebt haben 

• Pflegekinder, die unentgeltlich zu dauernder 
Pflege und Erziehung aufgenommen worden 
sind 

• Geschwister und Enkelkinder der bezugsbe-
rechtigten Person, wenn diese für deren Un-
terhalt in überwiegendem Mass aufkommt. 

 
 

5 Familienzulagen für Kinder mit Wohnsitz in 
der Schweiz 

Die Kinderzulage beträgt bis zum vollendeten 
16. Altersjahr des Kindes monatlich CHF 200. 
Für erwerbsunfähige Kinder werden die Kinder-
zulagen von monatlich CHF 200 bis zum voll-
endeten 20. Altersjahr ausgerichtet. 

Für Kinder, die eine Ausbildung im Sinne der 
AHV absolvieren, besteht nach dem vollende-
ten 16. und längstens bis zum vollendeten 
25. Altersjahr Anspruch auf eine monatliche 
Ausbildungszulage von CHF 250. 

Kein Anspruch auf eine Ausbildungszulage be-
steht jedoch, wenn das Einkommen (Er-
werbseinkommen im Sinne der AHV, Vermö-
gensertrag, Rente und Taggeld) des Kindes 
höher ist als CHF 2’320 pro Monat bzw. 
CHF 27'840 pro Jahr. Nicht zum Einkommen 
zählen familienrechtliche Unterhaltsbeiträge 
(Alimente) und Stipendien. 
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6 Familienzulagen für Kinder mit Wohnsitz im 

Ausland 

Für Kinder von Staatsangehörigen aus Öster-
reich und Slowenien, deren Kinder im Heimat-
land wohnen, können Familienzulagen ausge-
richtet werden. 
 
Für alle übrigen im Ausland lebenden Kinder 
können keine Familienzulagen bezahlt werden. 
 

7 Auszahlung  

Die Zulagen werden mit den Beiträgen an die 
Ausgleichskasse verrechnet. 
 
Die Familienzulagen werden unter dem Vorbe-
halt ausbezahlt, dass das steuerbare Einkom-
men im Bezugsjahr CHF 41'760 nicht über-
steigt. 
 
Zur Gewährleistung der zweckgemässen Ver-
wendung können die Zulagen einem geeigne-
ten Dritten oder einer Behörde ausbezahlt wer-
den, der oder die der berechtigten Person ge-
genüber gesetzlich oder sittlich unterstützungs-
pflichtig ist oder diese dauernd fürsorgerisch 
betreut. 
 
Zu Unrecht bezogene Familienzulagen müssen 
zurückerstattet werden. 

 
8 Geltendmachung des Anspruchs 

Der Anspruch auf Familienzulagen gegenüber 
der Familienausgleichskasse des Kantons Ap-
penzell Ausserrhoden kann mit entsprechen-
dem Formular geltend gemacht werden. Dieses 
kann bei der AHV-Zweigstelle am Wohnort oder 
bei der Ausgleichskasse Kanton Appenzell 
Ausserrhoden bezogen werden sowie unter 
www.ahv-iv-ar.ch ausgedruckt werden. Der An-
spruch wird jeweils für ein Kalenderjahr festge-
setzt. Nach der erstmaligen Anmeldung erhal-
ten Sie von der Ausgleichskasse Appenzell 
Ausserrhoden rechtzeitig einen Verlängerungs-
antrag. 

Das ausgefüllte Anmeldeformular mit den erfor-
derlichen Unterlagen (Kopie der letzten rechts-
kräftigen Steuerveranlagung, Lehrvertrag, 
Schulbestätigung, Familienausweis, Geburts-
schein, Scheidungsurteil usw.) ist der Aus-
gleichskasse Appenzell Ausserrhoden einzurei-
chen.  

Familienzulagen können rückwirkend auf fünf 
Jahre geltend gemacht werden, jedoch frühes-
tens ab 1. Januar 2009. Massgebend ist der 
Zeitpunkt der schriftlichen Anmeldung. 
 
 

 

Die Nichterwerbstätigen haben der Familien-
ausgleichskasse  über alle für die Ausrichtung 
der Zulagen massgebenden Verhältnisse wahr-
heitsgetreu Auskunft zu geben und ihren An-
spruch durch entsprechende Unterlagen zu be-
legen.  

Jede Veränderung der für die Zulagenberechti-
gung massgebenden Umstände ist der Aus-
gleichskasse Appenzell Ausserrhoden unver-
züglich zu melden.  
 
 
Dieses Merkblatt vermittelt nur eine Übersicht. 
Für die Beurteilung von Einzelfällen sind aus-
schliesslich die gesetzlichen Bestimmungen 
massgebend. 
 
Stand Januar 2011 


